Einleitung zum Strafrecht

A.) Begriff und Zweck des Strafrechts

Strafrecht = Summe der Normen, durch den der Vorgang staatlichen Strafens geregelt wird.

Als Zwecke des staatlichen Strafens werden angesehen: die Abschreckung des bereits straffällig gewordenen Täters von einer erneuten Straftat (Spezialprävention), die Abschreckung der Allgemeinheit von dem Begehen von Straftaten (Generalprävention) sowie die Vergeltung für vom Täter schuldhaft begangenes Unrecht.

B.) Wichtige Prinzipien des Strafrechts

I. nulla poena sine lege scripta

Keine Strafe ohne geschriebenes Gesetz (nulla poena sine lege scripta). 

Eine strafrechtliche Verurteilung darf nur aufgrund einer geschriebenen Norm erfolgen. Gewohnheitsrecht und Analogie zu Lasten des Täters sind daher keine zulässigen Rechtsquellen.

II. nulla poena sine lege stricta

Wortlautgrenze bei der Auslegung der Tatbestandsvoraussetzungen (nulla poena sine lege stricta). 

Dieser Satz betrifft vor allem die Anwendung geschriebenen des Gesetzes durch Auslegung. Er besagt, dass bei einer ausdehnenden Auslegung im Strafrecht besondere Vorsicht geboten ist. Es muss also „strikt nach dem Wortlaut“ angewendet werden.

III. nulla poena sine lege certa

Nulla poena sine lege certa, d.h. die strafbare Handlung und die an diese geknüpfte Strafe müssen mit hinreichender Bestimmtheit umschrieben sein, so dass der Normadressat weiß, ob ein bestimmtes Verhalten strafbar ist oder nicht.

IV. nulla poena sine lege praevia

Rückwirkungsverbot von Straftatbeständen (nulla poena sine lege praevia). 

Die Strafbarkeit muss bereits vor der Tat festgelegt worden sein. 

C.) Grundregeln bei der strafrechtlichen Prüfung

I. Tatkomplexe bilden

Längere und komplexe Sachverhalte werden im Strafrecht grundsätzlich „portioniert“ und sodann abschnittsweise begutachtet. Die Unterteilung des zu würdigenden Geschehensablaufs erfolgt nach

· in sich abgeschlossenen Tatkomplexen, 

· in der chronologischen Reihenfolge der Ereignisse,

· den handelnden Personen.

II. Spezialgesetze zuerst prüfen  

Dabei gilt der Grundsatz, dass spezielle Tatbestände vor allgemeinen geprüft werden. 

Beispiel: § 249 StGB (Raub) wird vor § 242 StGB (Diebstahl) geprüft.

Als Faustregel gilt hier: Das Delikt mit der höchsten Strafdrohung wird zuerst geprüft. 

Beispiel: § 123 StGB (Hausfriedensbruch) wird nicht vor § 244 Nr. 3 StGB (Wohnungseinbruchdiebstahl) geprüft.

III. Vollendung vor Versuch 

Es empfiehlt sich, das vollendete Delikt selbst dann anzuprüfen, wenn relativ klar ersichtlich ist, dass die Vollendung letztlich nicht eingetreten ist. 

IV. Vorsatzdelikte vor Fahrlässigkeitsdelikten

Achtung Nur bestimmte Delikte sind als Fahrlässigkeitstaten überhaupt mit Strafe bedroht. Die fahrlässige Sachbeschädigung oder Beleidigung etwa ist nicht geregelt, weswegen jeweils nur die Vorsatztat strafrechtlich geahndet werden kann. Fahrlässige Tötung (§ 222 StGB), Körperverletzung (§ 229 StGB) oder Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 II StGB) sind demgegenüber ausdrücklich geregelt.

V. Täter vor Teilnehmer

Die Prüfungsreihenfolge „Täter vor Teilnehmer“ ergibt sich zwingend aus den §§ 26, 27 StGB, denn dort ist Voraussetzung für die Teilnahme jeweils das Vorliegen einer „vorsätzlichen rechtswidrigen Haupttat“.
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